
Wahlscheinantrag nur ausfüllen, unterschreiben und absenden, 
wenn Sie nicht in Ihrem Wahlraum, sondern durch Briefwahl oder in 
einem anderen Wahlbezirk Ihres Wahlkreises wählen wollen. Bei 
Wahl in einem Wahlraum muss dann der Wahlschein vorgelegt 
werden.




